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Die Schreiner-Innung Offenbach hat etwas für Sie – testen Sie uns!  
 
Sehr geehrter Betriebsinhaber, 

 

sicherlich haben Sie schon einmal etwas von unserer Innung gehört. Die Innung ist der freiwillige 

Zusammenschluss selbstständiger Handwerker im Schreinerberuf. Mitglieder erwerben damit ein 

Gütesiegel für handwerkliche Qualitätsarbeit, dem die Kunden vertrauen und immer wieder auf 

Innungsfachschreiner zurückgreifen. 

 

Oft wird die freiwillige Mitgliedschaft in einer Innung, mit der Pflichtmitgliedschaft bei der 

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main verwechselt. Dies sind jedoch zwei verschiedene 

Institutionen. 
 

Mit einem Eintrag in die Handwerksrolle der HWK sind Sie nicht automatisch Mitglied der Innung. 

 

Wir sind der Meinung, dass viele Schreinerbetriebe nicht wissen, welche Vorteile eine 

Innungsmitgliedschaft bietet. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie gerne aufklären. Durch speziell 

abgeschlossene Rahmenverträge können wir Ihnen viele interessante Vorteile und vor allem 

Vergünstigungen bieten. 

 

Der Interessenausgleich und der Erfahrungsaustausch unter Kollegen gehört ebenso zu den 

Hauptaufgaben der Innungen, wie die Aus- und Weiterbildung. Die Abnahme von Gesellen- und 
Zwischenprüfungen sowie die Durchführung der überbetrieblichen Unterweisung ist ein Teil dessen. 

In Verbindung mit der Kreishandwerkerschaft und den Fachverbänden bietet die Innung Schulungen, 

Beratungen und Seminare für Betriebsinhaber und Mitarbeiter an. Die Innung informiert ihre 

Mitglieder aktuell und berufsbezogen aus erster Hand – ein echter Wissensvorsprung. 

 

Wir sind eine fachliche Plattform! Dies gilt nicht nur als Tarifpartner, sondern auch auf dem 

politischen Parkett. Die Innungen geben in Verbindung mit den Fachverbänden die Anregungen und 

Forderungen der Betriebe an die höchsten Gremien weiter. Auch durch unsere Modeveranstaltungen 

sind Sie immer auf dem aktuellsten Stand für den Trend von Morgen. 
 

Räumen Sie eventuelle Vorurteile beiseite und sehen Sie sich die in dieser Broschüre aufgeführten 
Vorteile und Leistungen an! 

 

Für Fragen können Sie sich jederzeit gerne an unser Geschäftsstelle wenden, Frau Cheema steht 

Ihnen unter der (069) 98 94 58 – 55 gerne zur Verfügung – rufen Sie einfach an! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

                        
Joachim Hildebrandt            Uwe Czupalla 
Obermeister             Geschäftsstellenleiter 
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UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE 

  

Viele einzelne Leistungen gehören zu unserem Service-Paket. Ein Teil davon soll Ihnen einen Einblick 

über unser Leistungsangebot geben. 

Berufsausbildung 

Wir geben Rat bei Aus- und Weiterbildung Wir organisieren die Prüfungsausschüsse unserer Innung  

Beratung 

Wir informieren Sie über neue Entwicklungen  

Wir beraten  Sie in Technik, Wirtschaft, Recht und Umweltschutz. 

Wir kümmern uns um Tarifverträge. 

Service 

Wir vertreten Ihr Recht. 

Wir werben. 

Interessenvertretung 

Wir machen uns politisch für Sie stark. 

Wir kämpfen gegen Schattenwirtschaft. 

Versorgung 

Wir sorgen heute für morgen. 

Wir sind immer für Sie da. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. 
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INNUNGSMITGLIEDSCHAFT SCHÜTZT VOR DER SOKA BAU 

 

„Was habe ich als Handwerker mit der Sozialkasse des Baugewerbes (SoKa Bau) zu tun?“ – das 

werden Sie sich sicher fragen, wenn Ihnen irgendwann einmal ein Schreiben dieser Institution ins 

Haus flattert. 

 

Aber auch wenn Sie dieses nette Info-Schreiben, in denen Ihnen die Vorzüge einer Mitgliedschaft in 

der SoKa Bau geschildert werden und das ganz am Schluss darum bittet, ein paar Strukturdaten Ihres 

Betriebes offenzulegen, entsorgen, sind Sie damit die „Krake SoKa Bau“ noch lange nicht los. Denn 
der allgemeingültige Tarifvertrag des Baugewerbes als Rechtsgrundlage für das Wirken der SoKa Bau 

umfasst – vereinfacht formuliert - grundsätzlich auch alle Handwerksbetriebe, die nicht weniger als 

50 Prozent ihrer betrieblichen Arbeitszeit in der Produktion tätig sind.  

 
Und das kann richtig teuer werden. 
 

Die „Krake SoKa Bau“ bedroht mehr Tischlerbetriebe als bekannt und mit Forderungen von rd. 20 % 

der Bruttolohnsumme – und dies vier Jahre rückwirkend – würde die Heranziehung zu diesen 

Zahlungen für viele Betriebe das „Aus“ bedeuten. 
 

Unsere Mitgliedsbetriebe sind durch unsere Tarifverträge zu 99 % vor Zahlungen an die Sozialkasse 
Bau geschützt – auch rückwirkend ! 
 

In einer Vereinbarung mit den Trägern der Soka Bau – Bauindustrie, Baugewerbeverband sowie IG 

Bauen-Agrar-Umwelt – vom 21. Februar 2012 wurde festgelegt, dass alle Betriebe, die unter den 

fachlichen Geltungsbereich der neue Tarifverträge fallen, in Zukunft und auch rückwirkend nicht 

mehr zahlungspflichtig gegenüber der Soka Bau sind. 

 

Dies gilt für alle Betriebe der Anlage A Nr. 27 (Tischler) sowie der Anlage B Nr. 24 (Einbau genormter 
Baufertigteile), soweit diese Tätigkeiten zu mindestens 20 % der Arbeitszeit der gewerblichen 

Arbeitnehmer von einschlägig im Berufsfeld Holz qualifizierten Arbeitnehmern ausführen oder von 

einer in demselben Berufsfeld besonders qualifizierten Person geleitet oder überwacht werden – und 

diese Betriebe mittelbar oder unmittelbar unserem Verband angehören ! 

 

Im Klartext bedeutet dies, dass alle A-Betriebe unter unseren Mitgliedsbetrieben, soweit sie Tischler- 

und Montagearbeiten ausführen, geschützt sind (bei Treppenbauern besteht eine 50%-Regelung) 

und dass auch B-Betriebe, deren Mitarbeiter zu 20% Tischler sind, in Zukunft und auch für die 

Vergangenheit „außen vor“ sind. 
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ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:  
 

Tarif- und arbeitsrechtliche Beratung 

Wir informieren in Tariffragen und unterstützen unsere Mitgliedsbetriebe bei arbeitsrechtlichen 

Streitigkeiten – dies beinhaltet nicht nur die Beratung, sondern gegebenenfalls auch die kostenlose 

Vertretung vor den Arbeitsgerichten. Und bedenken Sie: Nicht nur bei den Kündigungsfristen, 

sondern auch in einigen anderen Bereichen können Sie als Verbandsmitglied von gesetzlichen 

Regelungen abweichen und sparen damit bares Geld! Durch unseren Tarifvertrag „Altersversorgung“ 

und der damit verbundenen Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld haben wir für eine 

spürbare Entlastung unserer Mitgliedsbetriebe beigetragen und gleichzeitig sozialpolitische Pflöcke 

eingeschlagen. 

 
 
Betriebsberatung 

Unser Verband verfügt über hochqualifizierte Berater, deren Aufgabe darin besteht, unseren 

Betrieben mit Rat und Tat in allen betriebstechnischen Fragen zur Seite zu stehen. Außerdem 

unterstützen wir Sie im Bereich Marketing sowie durch Kooperationsverträge auch im Bau- und 

Vertragsrecht. Hiermit bieten wir unseren Mitgliedsbetrieben eine Dienstleistung, die auf dem sog. 

„freien Markt“ nur zu wesentlich höheren Kosten „eingekauft“ werden kann. Und bedenken Sie: 

Aufgrund ihrer Focuisierung auf die spezifischen Belange des Tischlerhandwerks sind sie jedem 

„überfachlichen“ Berater überlegen.  

 
 
Umweltberatung 

Der Einfluss der Umweltgesetzgebung auf den einzelnen Betrieb wird immer größer und der einzelne 

Betrieb ist kaum noch in der Lage, die für ihn geltenden Regelungen zu kennen - unser Berater steht 

ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung und bemüht sich im konkreten Fall auch, im Gespräch mit den 

zuständigen Stellen eine Gewerks gerechte Lösung zu erzielen. 
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Fachgemeinschaften 

Durch die Kooperation mit der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., dem Deutschen 

Holztreppen Institut (DHIT), der Umweltgemeinschaft im Tischlerhandwerk Hessen, hessenBestatter, 

hessenMontage sowie den Qualifizierungsgemeinschaften barrierefreiLeben, sicherLeben und 

gesundLeben bieten wir unseren Mitgliedsbetrieben eine Mitwirkung nach Tätigkeitsschwerpunkten 

und gleichzeitig Mosaiksteine für ein ebenso erfolgreiches wie individuelles Marketing-Konzept. 

 

Weiterbildungsangebot 

Unter dem Motto „Berufliche Weiterbildung – Bausteine zum Erfolg“ bieten wir eine breite Palette 

praxisorientierter Weiterbildungsmaßnahmen aus den Bereichen Betriebstechnik, Betriebsführung, 

Gestaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sowie Mitarbeiterführung an. Darüber hinaus bieten 

wir Weiterbildungsmaßnahmen zum Geprüften Gebäudeenergieberater, zum Geprüften 

Fachbauleiter, zum Geprüften Fertigungsplaner und zum Geprüften Kundenberater an. Außerdem 

führen wir Meistervorbereitungskurse für Tischler und zum „Geprüften Bestatter“ in Wettenberg 

durch und sind alleiniger Anbieter von Errichterseminaren (Anbieter mechanischer 

Sicherungseinrichtungen) in Hessen. 

 

 

Rauch- und Brandschutztüren sowie handlaufgetragene Treppen in Eigenfertigung 

Um unseren Mitgliedsbetrieben die Eigenfertigung geprüfter Rauchschutztüren zu ermöglichen, 

haben einige Fachverbände des Tischler- und Schreinerhandwerks die Gesellschaft für 

Systemlösungen des Tischler- und Schreinerhandwerks mbH gegründet. Über diese GmbH können 

interessierte Betriebe nach entsprechender Schulung eine Systemmappe mit Konstruktionsdetails 

erwerben und gegen eine Lizenzgebühr die entsprechenden Objekttüren selbst fertigen. Darüber 

hinaus bietet die TSH GmbH neuerdings auch Lizenzen zur Eigenproduktion von handlaufgetragenen 

Treppen und Brandschutztüren. 

 

Verbandslösung WK 2 Fenster      

Einbruchhemmende Fenster der Klasse WK 2 können HKH - Innungsbetriebe selbst herstellen. Ein 

neues, verbandseigenes und exklusiv für Mitglieder geschaffenes Lizenzierungssystem ermöglicht 

erstmals die handwerkliche Produktion ohne eigenes Prüfzeugnis.  
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Kooperation mit Objekttürenhersteller 

Durch eine Vereinbarung mit einem mittelständischen Türenhersteller – der Fa. Köhnlein – sind für 

HKH-Mitglieder Einkaufsvorteile im Objekttürenbereich (Brand-, Rauch-, Schall- und Einbruchsschutz) 

erzielt worden. Zusätzlich gibt es in Verbindung mit einer Weiterbildungsmaßnahme einen HKH-

Bonus. 

 

„Tag des Tischlerhandwerks“ 

Um sich am Markt erfolgreich behaupten zu können, reicht es nicht aus, gut zu sein – andere müssen 

dies auch wissen. Daher propagiert der Fachverband in regelmäßigen Abständen landesweite „Tage 

des Tischlerhandwerks“. Unsere Mitgliedsbetriebe können die Gelegenheit nutzen, bestehende 

Kundenbeziehungen zu pflegen, persönliche Kontakte zu potentiellen Neukunden auszubauen sowie 

ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Der Fachverband unterstützt die Betriebe hierbei 

professionell – mit Aktionsvorschlägen, Leitfäden, Checklisten sowie durch die Tischlerhandwerk 

Hessen Service GmbH auch bei der Auswahl ihres optimalen Werbe-Mix. 

 

 

Imagewerbung 

Um in der breiten Öffentlichkeit, aber auch bei potentiellen Kunden das Zerrbild vom Tischler als 

„Meister Eder“ zurechtzurücken, haben wir eine Image-Aktion gestartet, die vom Kindergarten 

(„Jussi-Bücher“) über die Sekundarstufe I (Lehrlings-DVD und Unterrichtsmaterialien) bis hin zur 

Ansprache auf Messen, „Tagen der offenen Tür“ (Image DVD „Tischler gestalten Lebens(t)räume“, 

Broschüren, Flyer) reicht. Diese Materialien stehen zum einen den Innungen zur Verfügung, können 

bei Bedarf jedoch auf für den einzelnen Mitgliedsbetrieb individuell bedruckt werden. 

 

 

Nachwuchswerbung 

Angesichts des Mangels an guten Lehrstellenbewerbern führt der Verband eine Aktion „Tischler-Tolle 

Jobs für tolle Typen“ durch, in deren Rahmen wir die Betriebe über unsere Service GmbH mit 

entsprechenden Materialien (Werbewand, DVD, Broschüren, Flyer, Plakate) beliefern können. 
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Kfz-Rahmenvertrag / „HKH-Partnerpolice“ 

Durch eine Zusammenarbeit mit der SMK Versicherungsmakler AG können wir unseren 

Mitgliedsbetrieben kostengünstige Problemlösungen auf dem Versicherungssektor anbieten. Zum 

einen den Kfz-Rahmenvertrag, der äußerst attraktive Konditionen für den gesamten Fuhrpark 

beinhaltet, aber auch eine lohnsummenbezogene „Rundumversicherung“, die „HKH-Partnerpolice“, 

die alle betrieblichen Risiken abdeckt. 

 

 
HKH-Berufskleidung kaufen und mieten bei boco 

Durch Rahmenverträge mit HTS Deutschland können unsere Mitgliedsbetriebe qualitativ 

hochwertige und strapazierfähige Berufskleidung zu günstigen Konditionen kaufen oder mieten. 

Diese Berufskleidung wird je nach Wunsch mit dem Verbandslogo oder auch Firmenemblemen 

ausgestattet. 

 

Internet-Ausschreibungsdienst 

Durch einen Kooperationsvertrag mit der Fa. Medien-Pool C.O.M. GmbH, Leipzig haben unsere 

Mitgliedsbetriebe die Möglichkeit, sich täglich kostengünstig über die neuesten Ausschreibungen via 

E-Mail informieren zu lassen.  

 
 
Sonderkonditionen PKW-Kauf 

Unsere Mitgliedsbetriebe erhalten beim Kauf von PKW/Nutzfahrzeugen bei vielen 

Automobilherstellern einen Rabatt. Nähere Informationen zu den Automarken und aktuellen 

Nachlässen erhalten Sie direkt bei der Innung (069/989458-55). 

 
 
Rahmenabkommen Europcar 

Durch das Rahmenabkommen mit Europcar können alle hessischen Mitgliedsbetriebe mit der HKH-

Contract-Card zu äußerst günstigen Preisen Leihwagen dieses Anbieters anmieten. Attraktive 

Konditionen und ein Handling ohne großen Verwaltungsaufwand sind wesentliche Vorteile dieses 

Abkommens. 

 

 

 

 



Schreiner-Innung  
für Stadt und Kreis Offenbach 
 

Seite 9 von 14 

Schreiner-Innung für Stadt und Kreis Offenbach ● Markwaldstraße 11 ● 63073 Offenbach am Main ● Telefon (069) 98 94 58 – 55 
Telefax (069) 98 94 58 – 10  E-Mail: innung@fschreiner-of.de ● Internet: www.schreiner-of.de 

 

Billiger Tanken mit TotaFinaElf  

Eine Rahmenvereinbarung mit der TotalFinaElf Deutschland GmbH ermöglicht den 

Mitgliedsbetrieben die Nutzung der sogenannten Eurotrafic-Card. Die Karte bietet mit zahlreichen 

Partnern und Service-Leistungen entscheidende Vorteile. Wichtigster Pluspunkt: Für die Betankungen 

mit Dieselkraftstoff erhalten die Nutzer einen Nachlass von 0,03 € pro Liter (incl. MwSt.) auf den 

deklarierten Tankstellenpreis. Außerdem werden auf Schmierstoffe und Autowäsche 10 % Nachlass 

gewährt. 

 

 

Billiger Tanken bei DKV 

Der Bundesverband Holz und Kunststoff (BHKH) und die angeschlossenen Landesfachverbände haben 

einen Rahmenvertrag mit DKV Euro Service exklusiv für Innungsbetriebe abgeschlossen, der sich 

allerdings nur ab einer Abnahmemenge von rd. 10.000 Liter Dieselkraftstoff pro Jahr rechnet. 

Von Bedeutung ist, dass der DKV bei der Erstbestellung die Bestellung von mindestens fünf DKV-

Cards für die Mitglieds-Pkw vorgibt. Bei der Bestellung von weniger als drei DKV-Cards erfolgt keine 

Lieferung. Bei Mitgliedern mit drei oder vier Pkws berechnet DKV jährlich eine 

Mindermengenpauschale in Höhe von 200 Euro zzgl. MwSt.  

 

Küchengeräte zu Großhandelspreisen 

Durch den Bezug von Küchengeräten zu Großhandelspreisen zu mehr Wettbewerbsfähigkeit Das ist 

der Grund für die Kooperation des Hessischen Tischlerhandwerks mit der Fa. Wilhelm Gienger 

Küchen- und Einrichtungs- GmbH in München. Hierdurch können unsere Mitgliedsbetriebe auf ein 

breites und interessantes Sortiment im Küchen- und Einrichtungsbereich zurückgreifen – und dies zu 

attraktiven Großhandelspreisen. Gienger arbeitet mit zahlreichen namhaften Lieferanten zusammen 

und kann durch eine Bündelung von Einzelumsätzen auch Betrieben mit geringeren Jahresumsätzen 

interessante Angebote unterbreiten. 

 

 
Ersparnis bei Prüfungsgebühren 

50 % Ermäßigung auf die Zwischen- und Gesellenprüfungsgebühren. 
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Inkassostelle 

Wir kennen Ihre „Pappenheimer“, die Schuldnertricks und die Strategien Ihrer säumige Zahler. Zu 

äußerst günstigen Konditionen bieten wir Ihnen auf einfachstem Weg Hilfe von einer renommierten 

Rechtsanwaltskanzlei.  

 

 

Internetpräsenz  

Informationen und Internetpräsenz aller Mitglieder auf der Innungs-Homepage www.schreiner-of.de 

und www.kh-of.de mit kostenfreier Verknüpfung zur eigenen Homepage. 

 

 

Vordrucke/ Formulare 

rund um die Uhr abrufbare Musterverträge, Musterschreiben und Informationsblätter zum Arbeits- 

und Baurecht und weitere wichtige Informationen zur Unternehmensführung. 

 
 

Versorgungswerk 

Das Versorgungswerk Rhein-Main e.V. ist eine Selbsthilfeeinrichtung des Handwerks im Bezirk der 

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main.  

 

Durch ein spezielles Vorsorgeprogramm schließt das Versorgungswerk Lücken in der sozialen 

Absicherung der selbständigen Handwerksmeisters, ihrer Arbeitnehmer und Angehörigen.  

 

Diese Leistungen sprechen für sich: 

� Bedarfsgerechte Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu günstigen Tarifen 

� Finanzielle Sicherheit bei Arbeits- und Freizeitunfällen 

� Betriebsversicherungen – flexibler Rundumschutz für Handwerksbetriebe 

� Kraftfahrtversicherung zu Topkonditionen für Innungsmitglieder, deren Familienangehörige 

und Mitarbeiter 

 

Mehr Informationen:  

www.versorgungswerk-rhein-main.de 
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Rahmenvertrag Mietberufskleidung MEWA 

 
Ihre Vorteile: 
• Sparen – Exklusiv nur Innungsmitglieder erhalten besonders günstige Konditionen, 

5 % Preisvorteil gegenüber den Normalpreisen. 

• Neu: auch für Kleinstunternehmen – das komplette Dienstleistungsprogramm bereits ab einem 

Mitarbeiter. 

• Hohe Qualität – neue Farben, innovative Gewebe, optimierte Schnitte: MEWA hat in den letzten 

Jahren viel getan, um Berufskleidung noch bedürfnisorientierter zu entwickeln. 

 

 

 

GELDWERTE VORTEILE EINER INNUNGSMITGLIEDSCHAFT 

 

Leistungen 

Gebühren 
Geldwerte Vorteile 
bei Mitgliedschaft 

Mitglieder 
Nichtinnungs-

mitglieder 

Ausbildung 

Einschreibegebühr 17,50 € 35,00 € 17,50 € 

Zwischenprüfungsgebühr 100,00 € 200,00 € 100,00 € 

Gesellenprüfungsgebühr 152,50 € 305,00 € 152,50 € 

Gesellenprüfungsgebühr 

Wiederholer 
102,50 € 205,00 € 102,50 € 

1. Berichtsheft kostenlos 6,20 € 6,20 € 

 

Pro Lehrling während gesamten Ausbildungszeit 

 

378,70 € 
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Variabel Ersparnis durch die Kreishandwerkerschaft 

Rahmenabkommen 

T-Mobile Deutschland GmbH    20% Rabatt auf Mobile Telefone 

       15% Rabatt auf Zubehör 

Sachversicherungen Meisterpolice compact  12% Nachlass 

KFZ-Versicherung     bis zu 20% Nachlass 

DBL- Mietberufskleidung –     5% Rabatt 

MEWA       5% Rabatt 

Mahn- und Inkasso     Sonderkonditionen 

 

 

Rahmenabkommen des Fach-/ Bundesverbandes 

 

Arbeitsrechtlichen Beratung und Vertretung vor den Arbeitsgerichten für Innungsmitglieder 

kostenlos 

Sonderkonditionen bei Berufskleidung kaufen und mieten bei boco  

Großabnehmerabkommen PKW 

(Citroen, Mazda Motors GmbH, Nissan 

Renault Deutschland AG, Volkswagen)   15% Nachlass 

Neukauf oder Leasing Nissan    21% Nachlass 

Neukauf OPEL      zwischen 16% und 27,5% Nachlass 

Eurocar       Sonderkonditionen bei Leihwagen 

Dieselkraftstoff      0,03 € pro Liter Nachlass 

Schmierstoffe und Autowäsche    10% Nachlass 
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DER INNUNGSBEITRAG SETZT SICH WIE FOLGT ZUSAMMEN: 

 

Gemäß Beitragsordnung der Innung gibt es eine Mindestlohnsumme von 55.000,00 EUR und eine 

Kappungsgrenze von 204.516,00 EUR. 

 

Rechenbeispiel Mindestbeitrag:  

Kreishandwerkerschaft      181,00 EUR 

21 Ecklöhne       338,73 EUR 

5%o aus der Lohnsumme*     275,00 EUR 

Jahresbeitrag:       794,73 EUR* 

 

Rechenbeispiel Mittelbeitrag: 
(Lohnsumme 77.275,00 EUR): 

Kreishandwerkerschaft      181,00 EUR 

21 Ecklöhne       338,73 EUR 

5%o aus der Lohnsumme*     386,38 EUR 

Jahresbeitrag:       906,11 EUR* 

 

Rechenbeispiel Höchstbeitrag: 
(Lohnsumme 678.031,00 EUR) 

Kreishandwerkerschaft         181,00 EUR 

21 Ecklöhne          338,73 EUR 

5%o aus der Lohnsumme     1.022,58 EUR 

Jahresbeitrag:       1.542,31 EUR* 

* Der Jahresbeitrag wird in vier Raten fällig.  

Der Innungsbeitrag ist steuerlich absetzbar! 

Stehen Sie nicht länger abseits und schließen 

Sie sich Ihrer Berufsgemeinschaft – Innung an. 

 

Zu weiteren Auskünften stehen wir gern zur Verfügung. 
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Die Geschäftsstelle der Innung 
 

 
Schreiner-Innung       
Stadt und Kreis Offenbach 
Markwaldstr. 11 

63073 Offenbach am Main 

 

 

 

Ansprechpartner vor Ort 
 
 
 

Schekeba Cheema    Dipl. Wirt.-Ing. (FH) Uwe Czupalla 
Prüfungen, Verwaltung,   Geschäftsstellenleiter 

Buchhaltung, Veranstaltungen  

 

Telefon  (069) 98 94 58 – 55  Telefon  (069) 98 94 58 – 24 

Telefax  (069) 98 94 58 – 10  Telefax  (069) 98 94 58 – 10 

 

E-Mail  innung@schreiner-of.de E-Mail  czupalla@kh-of.de 

Homepage www.schreiner-of.de  Homepage www.schreiner-of.de 
 

 

 

Öffnungszeiten 
 

Montag  07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Dienstag 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Mittwoch 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Donnerstag 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Freitag  07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

 

 

Sollten Sie uns einmal nicht telefonisch oder persönlich erreichen, so hinterlassen Sie uns bitte eine 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder senden uns eine E-Mail. Wir werden uns dann 

schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

 

 

Wir würden uns sehr freuen, 

Sie als Mitglied unserer Innung gewinnen zu können! 
 
 

 


